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•	 Wenn wir die Förderung bewilligen, bekommen Sie die Berechtigungskarte per Post. 

•	 Gemeinsam mit der Karte schicken wir Ihnen auch genaue Informationen. 

•	 Sie zahlen pro Fahrt einen Selbstbehalt. Der Preis ist wie bei den Wiener Linien.

Weitere Schritte

•	 Sie haben eine dauerhafte schwere Gehbehinderung. 

•	 Sie können keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. 

•	 Ihr Hauptwohnsitz ist in Wien. 

•	 Sie haben die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine Gleichstellung nach Paragraf 4 Absatz 2 des Chancengleichheitsgesetzes 
Wien, abgekürzt CGW. 

•	 Ihr Einkommen ist nicht höher als 1.500 Euro netto im Monat. Pflegegeld zählt nicht dazu. Wenn Sie nach dem Chancengleichheits-
gesetz Wien, abgekürzt CGW, Leistungen bekommen, gilt diese Einkommensgrenze nicht. 

•	 Sie wohnen nicht in einem Pflege-Haus oder einem Pensionist:innen-Wohnhaus mit Pflege-Leistungen. 

•	 Sie bekommen keine dieser Förderungen: 

	– Fahrtkostenersatz für öffentliche Verkehrsmittel für gehörlose Menschen 
	– Fahrtkostenersatz für öffentliche Verkehrsmittel für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen

•	 Sie sind mindestens 14 Jahre alt. 

Voraussetzungen für den Freizeitfahrtendienst:

Der Freizeitfahrtendienst unterstützt Menschen mit einer dauerhaften schweren Gehbehinderung. Er macht es 
ihnen möglich, am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen. Sie können damit in Wien Ihre Freizeit außer-
halb Ihrer Wohnung aktiv gestalten. 

Informationen zum Freizeitfahrtendienst

Fonds Soziales Wien – Kund:innenservice
Guglgasse 7–9, 1030 Wien
Tel.: 01 24 5 24 
Fax: 01 24 5 24 – 89 10 100
E-Mail: kundinnenservice@fsw.at
www.fsw.at 

Beilage Freizeitfahrtendienst  
für dauerhaft schwer gehbehinderte Menschen

mailto:kundinnenservice%40fsw.at?subject=
http://www.fsw.at


Seite 2 von 2Beilage Freizeitfahrtendienst für dauerhaft schwer gehbehinderte Menschen, V4 03/2026 – Offen

 Stempel und Unterschrift des:der (Fach-)Arztes:Ärztin Datum

Bestätigung des:der (Fach-)Arztes:Ärztin
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!

	Seit wann liegt eine Gehbehinderung vor?
Bitte fachärztliches Gutachten beilegen (falls vorhanden)!

	Angaben zur Diagnose (bitte unbedingt leserlich und ausführlich ausfüllen):

 Begleitung aufgrund  
schwerer Gehbehinderung nötig Aufstehen unmöglich Treppensteigen unmöglich

 Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist

2. Für den:die Kunden:Kundin ist ...

 Rollator

 Prothesen Orthesen

 1 Krücke/Stock 2 Krücken

 E-Rollstuhl Rollstuhl

Bitte beantworten Sie folgende Fragen:
1. Der:die Kund:in verwendet ...

Diagnose

	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

	Vorname	Familienname

Name und Geburtsdatum des:der Kunden:Kundin

Von dem:der Orthopäden:Orthopädin bzw. dem:der Hausarzt:Hausärztin leserlich auszufüllen.

Diagnoseblatt Freizeitfahrtendienst für dauerhaft schwer gehbehinderte Menschen

Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Fonds Soziales Wien sowie Aktualisierungen finden sich unter 
www.fsw.at/datenschutz.

 Zeitraum Eine schwere Gehbehinderung liegt

ständig zeitweise Ja Nein

ständig zeitweise ständig zeitweise

ständig zeitweise ständig zeitweise

ständig zeitweise

ständig zeitweise ständig zeitweise ständig zeitweise

dauernd vor nicht vor voraussichtlich für vor

zumutbar unzumutbar
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